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 2. Bauamtsleiter- und
 Stadtbaumeistertagung des
Bayerischen Gemeindetags
„Die Gemeinde ist der  Kartengeber“

Das war Irsee 2018.

Matthias Simon,
Bayerischer Gemeindetag

die Themenvielfallt der Bauämter ganz
Bayerns aufgegriffen und jeweils pro-
minent besetzt abgearbeitet werden
soll. Wer dieses Jahr etwas vermisst
hat, werfe einen Blick in das Programm
des Jahres 2019. Wer auch dort etwas
vermisst, den bitten wir um Geduld.
Wir gehen konzeptionell vor und ha-
ben eine Idee von dem Bogen, den
wir mit Ihnen und für Sie spannen
wollen. Und wir möchten die Mög-
lichkeit bieten, den Blick über den
berühmten Tellerrand zu richten, denn
die Tagung möchte bewusst eine ge-
samtbayerische Bauamtsperspektive
eröffnen. Auch dies wurde von Ihnen,
den bayerischen Heimatgestaltern,
wert geschätzt. Schließlich hat sich
auch der 50-Minutenvortrag – so Ihre
Rückmeldungen – als optimal  er -
wiesen. Ein ausgewogenes Verhältnis
von fachlich-substantieller Fortbildung,
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I. Einleitung

Die Tagung der bayerischen Bau-
 amtsleiter/-innen und Stadtbau-
 meister/-innen im Kloster Irsee
hat zwar noch keine Tradition
(davon spricht man bekanntlich
erst ab drei Veranstaltungen),
allerdings gewann man beim
zweiten Zusammentreffen von 
wiederrum rund 180 Kolleginnen und
Kollegen aus den bayerischen Bau-
und Stadtbauämtern schnell den Ein-
druck, als wäre die Tagung für einige
Teilnehmer bereits fest verankerter
Bestandteil im beruflichen Jahreskreis.
So waren die Plätze für die 2. Bau-
amtsleiter- und Stadtbaumeistertagung
des Bayerischen Gemeindetags bereits
im Spätsommer 2017 ausgebucht.

Mit Blick auf das Programm hat die
Tagung mit ihrem zweiten Durch-
gang ihre Form gefunden: Das Kon-
zept einer zweitägigen Veranstaltung,
terminiert auf Donnerstag und Frei-
tag, aufgeteilt in fachliche Themen-
blöcke, hin vom Privaten Baurecht zu
Praktikerbeispielen sowie mit einem
Freitag, der jeweils einem  Haupt -
thema gewidmet ist, traf auf großen
Zuspruch. Angemerkt sei hierbei, dass
über die kommenden Jahre hinweg

fachlichem-persönlichem Erfah-
 rungsaustausch, Networking und
Perspektivenerweiterung scheint
damit gefunden. Vielen Dank
für Ihre Hinweise in den  Feed -
backbögen. Die Tagung lebt von
Ihren Hinweisen und Ihren The-
menvorschlägen. Es sind  Ihre
fordernden Aufgabenfelder, es
sind Ihre Themen und es ist Ihre
Tagung.

II. Die Tagung

Themenblock 1 

Der erste Block des Donnerstagvor-
mittags war dem Privaten Baurecht,
dem Vergaberecht und der Bauland -
erschließung gewidmet. Mithin kom-
 plexen Bauamts-Rechtsbereichen, bei
denen die vormittägliche Frische der
Zuhörer sicher nicht von Nachteil ist. 

Im ersten Vortrag des Tages informier-
te Referatsdirektorin Barbara Maria
Gradl die gespannten Teilnehmer über
die Neuerungen im sogenannten
BGB-Bauvertragsrecht. Die §§ 631ff
BGB, die das Werkvertragsrecht bein-
halten, erfuhren demnach zum 1.1.2018
eine relative starke Anpassung, mit
der ein sogenannter Bauvertrag in
das Bürgerliche Gesetzbuch Eingang
fand. Das neue „Bauvertragsrecht“ gilt
demnach für alle Verträge, die ab dem
1.1.2018 geschlossen werden. Das
neue Recht sieht eine Vielzahl von
Änderungen vor, „die uns das Leben
nicht nur vereinfachen werden“, so
Barbara Maria Gradl. Um einen Bau-
vertrag handelt es sich demnach,
wenn ein Vertrag über die Herstel-
lung, Wiederherstellung, die Beseiti-
gung oder den Umbau eines Bau-
werks, einer Außenanlage oder eines
Teils davon geschlossen wird (so
§ 650a Abs. 1 BGB n.F.). „Bereits die
Feststellung des konkreten Vertrags -
typs kann damit eine Herausforde-
rung werden“, so die Referentin. 
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Der zweite Vortrag des Tages führte
die Zuhörer in die Untiefen des  Ver -
gaberechts. In seinem Vortrag mit
dem Titel „Gemeindliche Vergaben
– Grundzüge des Vergaberechts und
gemeindliche Spielräume“ schich-
tete Dr. Simon Bulla, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Vergabe und Ver-
waltungsrecht aus Augsburg, die ein-
schlägigen Normen und die inneren
Zusammenhänge des Vergaberechts
ab. Einen besonderen Blick warf Bulla
hierbei auf die einschlägigen Schwel-
lenwerte, auf auslegungsbedürftige
Tatbestände sowie zulässige  Spiel -
räume, die sich die Gemeinden durch
eine spezifische Abschichtung, Be-
gründung und Normauslegung erar-
beiten können. Einen besonderen
Schwerpunkt bildete schließlich auch
die Frage der Vergaberechtspflichtig-
keit von Erschließungsverträge, wo-
mit Bulla dem nachfolgenden Vortra-
genden den Ball zuwarf.

Im letzten Vortrag des Vormittag-
blocks zeigte ein großer Kenner sei-
nes Fachs, der Notar und Professor
Dr. jur. Dr. phil. Herbert Grziwotz,
den Tagungsteilnehmern, wie man ein
fachlich komplexes Thema, mit Lei-
denschaft für ein Rechtsgebiet, wel-
ches man in den letzten Jahren selbst

maßgeblich mitgestaltet hat, darstellt.
In seinem Vortrag „Der Erschlie -
ßungsvertrag in der gemeindlichen
Baulanderschließungspraxis“ griff
Prof. Grziwotz nicht nur das Thema
 einer möglichen Vergaberechtspflich-
tigkeit von Erschließungsverträgen
auf. Er widmete sich auch den Fragen
der Fremdanliegerproblematik, der An-
 gemessenheit, einer möglichen Bei-
tragserhebung sowie dem Umgang
mit leitungsgebundenen Einrichtun-
gen im Erschließungsvertrag. Und was
wäre ein Vortrag des gelernten  His -
torikers ohne einen Blick in die Ge-
schichte der Baulanderschließung.
Dabei wurde klar: schon andere Ge-
nerationen haben sich den Kopf über
die Refinanzierung von Straßen zer-
brochen. Dies wies Prof. Grziwotz an-
hand eines gesetzlichen Fundstückes
aus dem Jahr 1875, dem § 15 des
preußischen Straßen- und Baufluch-
tengesetz, nach. 

Themenblock 2

Im zweiten Themenblock des Tages,
der sich mit Fragen zur Bayerischen
Bauordnung befasste, kamen die In-
formationen wiederrum aus erster
Hand: Unser Dank gilt in diesem Fall
der Obersten Baubehörde im Bayeri-

schen Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr, für ihre stete Un-
terstützung unserer Tagung. 

In seinem Vortrag „Das Stellplatzrecht
der Bayerischen Bauordnung – Sys -
tem, gemeindliche Spielräume, Ak-
tuelles“ erläuterte Ministerialrat und
Sachgebietsleiter Stefan Kraus das
System des Art. 47 BayBO, das Recht
der Garagenstellplatzverordnung so-
wie die Spielräume der gemeindli-
chen Stellplatzsatzung nach Art. 81
BayBO.

Stefan Kraus empfahl den gespann-
ten Tagungsteilnehmern, sich des ge-
samten Spielraums der gemeindlichen
Stellplatzsatzung, des Stellplatzbedarfs,
der Beschaffenheit der Stellplätze so-
wie der Ablösemöglichkeiten bewusst
zu werden und dies in die Gemein-
deräte zu tragen. Getragen von einer
verhältnismäßigen, ortsbezogenen und
städtebaulichen Begründung liegt für
die Gemeinde in der Stellplatzsatzung
großes Gestaltungspotential. Dabei
ist es auch vorstellbar, dass sich auf-
grund verkehrlicher Anforderungen
örtlich unterschiedliche Bedarfe in
 einer Gemeinde ergeben. „Dies ist
 eine Frage der schlüssigen,  substan -
tiierten Begründung“, so Kraus. 

Im zweiten bauordnungsrechtlichen
Vortrag sprach Martin von Haze-
brouck, Ministerialrat und Sachge-
bietsleiter, zu einem Fragenkomplex,
der das gemeindliche Bauamt stets
bewegt, für den das Bauamt im
kreisangehörigen Bereich allerdings
nur in Randbereichen zuständig ist.
So erklärte van Hazebrouck in seinem
Vortrag mit dem Titel „Brandschutz-
anforderungen und Feuerwehrfra-
gen im Bauordnungsrecht“ u.a. den
Standort von vorbeugendem Brand-
schutz und abwehrendem Brandschutz,
das mögliche Führen des 2. Rettungs-
wegs über Rettungsgerät der Feuer-
wehr, die Beteiligung der Feuerwehr
bei der Prüfung von Brandschutz-
nachweisen, die Verordnung über die
Verhütung von Bränden sowie die
Grundzüge der Feuerbeschau. Er wies
hierbei auch darauf hin, dass Bayern
im Bereich des Brandschutzes einen
hervorragenden fachlichen Standard
lebt und man auf ein Miteinander al-
ler am Bau Beteiligten angewiesen sei. 
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Themenblock 3

Der dritte Themenblock, der am Don-
nerstagnachmittag auch in Zukunft
best-practice-Beispielen aus ganz
Bayern gewidmet sein wird, befasste
sich schließlich mit dem weiten Be-
griff einer gelungenen Ortsentwick-
lung.

In seinem Vortrag „Ortskernrevitali-
sierung und Leerstandsmanagement
– das preisgekrönte Beispiel Hofhei-
 mer Allianz“ berichtete Wolfgang
Borst, Bürgermeister der Stadt Hof-
heim in Unterfranken, wie es ein Zu-
sammenschluss aus sieben Gemein-
den im Norden Unterfrankens mit
 gemein samen Kräften, strategischen
 Über legungen, bürgerschaftlichem
Engage ment, Überzeugungskraft und
einem langen Atem geschafft hat,
 eine schrumpfende Region mit städ-
tebaulichen Sorgen zu einer Gegend
mit positivem Wanderungssaldo und
deut lich zurückgehender Leerstands-
quote zu machen. „Das Sanieren im
Ortskern muss günstiger sein, als das
Bauen auf der grünen Wiese“ klingt
aus dem Mund von Bürgermeister
Borst so einfach. Deutlich wurde da-
bei dennoch sein Geheimnis: mit den
Menschen sprechen und die Dinge in
die Hand nehmen. Für die Zuhörer
war es ein besonderer Vortrag. 

Nicht weniger besonders war schließ-
lich der letzte Vortrag des Tages, für
den ganz bewusst ein Vortragender
angefragt wurde, der die Zuhörer
auch nach einem langen Tag noch
aufmerksam ins Ziel brachte. Dr. Olaf
Heinrich, Bürgermeister der Stadt
Freyung und Bezirkstagspräsident des
Bezirkes Niederbayern hat in den ver-
gangenen zehn Jahren mit seinem
Rathaus und seinem Stadtrat einen
ganzen Strauß an Projekten auf das
Gleis gestellt, die auch bereits sicht-
bare Früchte tragen. So hat sich
Freyung einer konsequenten Innen-
entwicklungsstrategie verschrieben,
die mit entsprechender Kommunika-
tion gelebt wird und die Investoren
als verlässliche Grundlage für ihre In-
vestitionsentscheidungen dient. Der
passende Titel des Vortrages lautete
daher: „Innenentwicklung vor Au ßen -

enwicklung – Verlässlichkeit und
Kommunikation als Strategie einer
zielführenden Ortsentwicklung“.

Für Heinrich nimmt die Kommune
beim Thema Ortsentwicklung die zen-
 trale Schlüsselrolle ein: „Sie ist Impuls-
geber, Initiator und Motivator und sie
hat dabei absolut berechenbar zu
sein“, so der promovierte Geograph,
der sich bereits in seinem Studium
mit der Stadt im ländlichen Raum be-
fasst hat. 

Die Vorträge der beiden Bürgermeis -
ter begleiteten die sehr angetanen
Zuhörer sodann bei ihren Gesprä chen
beim gemeinsamen Abendessen.

Themenblock 4

Der zweite Tagungstag stand unter
dem Titel „Gemeindliche Bauleit-
planung“. In das weite Feld der unter
diesen Begriff subsumierbaren The-
men startet Matthias Simon, Ober-
verwaltungsrat beim Bayerischen Ge-
meindetag, mit einem Vortrag zu den
Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35
Abs. 6 BauGB. Unter dem Titel „Bau-
leitplanung light? – Ortsabrun-
dungssatzung und Lückenfüllungs-
satzung sowie ihre Fehlerquellen“
erklärte Simon zunächst, dass es „die“
Ortsabrundungssatzung überhaupt
nicht gibt. Schon gar nicht gäbe es
 eine Satzung, mit der man durch
schlichtes ansetzen eines Zirkels einen
Ort abrunden könne. Alle  Satzungs -
typen, mit denen neues Baurecht ge-

schaffen würde, unterliegen demnach
der Abwägung, sie lösen einen Aus-
gleichsflächenbedarf aus und sie ha-
ben ein – wenn auch vereinfachtes –
Verfahren zu durchlaufen. Eine inter-
essante Erkenntnis lag demnach  da -
rin, dass ein Bebauungsplan nach
§ 13b BauGB gegenwärtig vorteilhaf-
ter sein kann als eine Einbeziehungs-
satzung. „Dies ist zumindest zu prü-
fen“, so Simon.

Komplex wurde es beim Vortrag von
Gerhard Spieß, einem Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
aus München, der bereits zahlreiche
Gemeinden im Rahmen von Normen-
kontrollverfahren vor dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof vertre-
ten hat. Aus diesem Erfahrungsschatz
speiste sich auch sein Vortrag mit
dem Titel: „Die Planerhaltungsvor-
schriften der §§ 214 ff BauGB und
das ergänzende Verfahren“, mithin
einem Bereich, wo häufig auch erfah-
renen BauGB-Anwendern das Erfah-
rungswissen fehlt. Umso wichtiger,
dass es Gerhard Spieß gelang, sein Er-
fahrungswissen so zu transportieren,
dass der eine oder andere Zuhörer
bei der nächsten Normenkontrolle mit
einer gewissen Sicherheit erkennen
wird, dass das ergänzende Verfahren
des Baugesetzbuchs die Gemeinden
an den längeren Hebel setzen möch-
te. „Im ergänzenden Verfahren stei-
gen sie dort nochmals in ihr Bauleit-
planverfahren ein, wo sie den Fehler
gemacht haben“, so Spieß. Egal, ob
dies 1995 oder 2015 der Fall war.
Leichter gesagt, als getan. Spannend
wurde es demnach bei der Diskussion
zum Thema Verfahrensvermerk. Doch
auch hier hatte Praktiker Spieß er-
probte Tipps im Gepäck, die auch von
seinem Nachredner bestätigt wurden. 

Der besagte Nachredner war zugleich
der Hauptredner der 2. Bauamtsleiter-
und Stadtbaumeistertagung, den
Herr Simon mit freundlichen Worten
im Kreise der bayerischen  Bauamts -
leiter/-innen und Stadtdbaumeist/
-innen begrüßte: Helmut Petz,
(bayerischer) Richter am Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig, der als
ehemaliger Landratsamtsjurist im Land-
ratsamt Freising wusste, welche The-
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men das gemeindliche Bauamt be-
wegt. In seinem Vortrag „Bebauungs-
 plan und Normenkontrolle – die
Rechtsprechung des Bundesverwal-
 tungsgerichts und was die planen-
de Gemeinde daraus ableiten kann“
stellte er zunächst klar, welche Idee
hinter dem System der Normenkon-
trolle steckt. Der Justizgewährungs-
anspruch sei zentraler Bestandteil des
Rechtsstaatsprinzips und von daher
verstehe es sich von selbst, dass ei-
nem Bürger, dessen Eigentumsrecht
durch eine gemeindliche Satzung be-
schränkt wird, der Rechtsweg offen-
stehen muss. Im Hauptteil seines Vor-
trages beleuchtete er formelle und
materielle Fehler, die das Bundesver-

waltungsgericht häufig in Plänen fin-
det, die aber in der Regel leicht zu
vermeiden wären. Die Gemeinde ha-
be es in der Hand, durch eine schlüssi-
ge und substantiierte städtebauliche
Begründung darzulegen, warum sie
eine bestimmte Festsetzung getrof-
fen hat. „Die Gemeinde ist der Karten-
geber“, so Petz. Sie müsse ihre plane-
rische Idee allerdings auch dokumen-
tieren. Mit dem Bewusstsein, die Kar-
ten in der Hand zu haben, bedankten
sich die Zuhörer mit einem herzlichen
Applaus.  

Last, aber gewiss nicht least fungierte
Dr. Franz Dirnberger, Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied des Baye -
rischen Gemeindetags und langjähri-
ger Baurechtsreferent unseres Ver-
bandes bereits zum zweiten Mal als
Transporteur vom Fachteil in den
Ausklangsteil der Bauamtsleiter- und
Stadtbaumeistertagung. Denn wer
sollte diese Kunst so gut beherrschen
wie ein Baurechtler, der das bayeri-
sche Bauamt und seine Geschichten
aus mehr als 25 Jahren Baurechts -
praxis kennt? So stellte Dr. Dirnber-
ger diesmal die Frage: „Wo ist die
Baukultur?“ und zitierte sogleich die
zugehörigen Vorschriften der Bayeri-
schen Bauordnung. Insbesondere das
sogenannte Verunstaltungsverbot der
Bayerischen Bauordnung und seine
Ausformulierung durch die Recht-
sprechung waren hierbei Gegenstand

anekdotenhafter Erläuterungen. Die
diesbezügliche baukulturelle Bebilde-
rung sowie die Dirnberger’sche Defi-
nition des Verunstaltungsverbotes
bleibt allerdings den Teilnehmern
vorbehalten. Wir freuen uns auf wei-
tere Geschichten aus der baurechtli-
chen Gesetzgebung sowie ihrer Rechts-
 anwendung.  

III. Ausblick 

Nach einer gelungenen zweiten Ta-
gung freuen wir uns auf ein Wiederse-
hen am 7. Februar 2019. Wiederrum
in Irsee und wiederrum mit Spezialis -
ten aus dem neuen Ministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr, der Verwal-
tung, der Fachanwaltschaft, dem Not-
ariat, der Architektenschaft sowie aus
Nord und Süd. Mehr auf www.baygt-
kommunal-gmbh.de ab Mai 2018.

Weitere Informationen:
Matthias Simon, Oberverwaltungsrat
matthias.simon@bay-gemeindetag.de
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